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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungs
gesetz geändert wird (2. Novelle zum Ge

werblichen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das GeweribEcilie Sozialv-ersicherungsgesetz, 
BOB!. Nr. 560/19'78, .in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr.684!1978, wird geändert wie 
folgt: 

1. § 4 Abs. 3 Z.2 hat zu lauten: 

,,2. Personen, die auf Grund der die Pflicht
versicherung nach diesem Bundesgesetz begriin
denden Erwer1bstätigkeitder Pflichtversicherung 

Geschäftsfuhrers in die Gesellsch,af,t mit dem Tag 
des Eintrittes;" 

h) §6 Albs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. IDei den im § 2 Albs. 1 Z. 3 -genannten 

GeseHschaftern mit dem Tag der Erlangung einer 
die Pflichtversicherung begründenden Berechti
gung durch die Gesellschaft, :bei Bestellung. des 
Gesellschafters einer Gesellschaft mitheschränkter 
Haftung zum Geschäftslfülhrer mit ,dem Tag der 
Antragstellung auf Eintragung des Geschäfts
führers in das Handelsregister, bei Eintritt eines 
Geschäftsführers· in die Gesellschaft mit dem Tag 
des Eintrittes;" 

c) § 6 Albs. 3 Z. 6 hat zu lauten: 
,,6. mit d-em Tag nach WegfaU ein-es Ausnahme

grundes." 

in der Pensionsversicherung nach dem Allgemei- 3. a) § 7 Albs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 
nen Sozialversicherungsgesetz unterlie,gen, für die ,,3. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 3 genannten 
Dauer dieserPflichtversicherung, Penonen, die auf Gesellschaftern mit dem Letzten des Kalender~ 
Grund einer solch-en Pflichtversicherung Anspruch mon'ates, indem die die Pflichtversichenrng be
auf Kranken~ 'Oder Wochentgeld aus der Kranken- gründende Berech,ti,gung der Gesellschaft erloschen 
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversi- ist hzw. in dem die E~ntr-agung des Widerrufes 
cherungsgesetz halben, auch wenn dieser Anspruch der B,estellurug zum Geschäftsf.ührer im Handels
ruht, oder auf Rechnung eines Versicherungsträ- register beantragt worden ist hzw. in dem der 
gers Anstalts;pflegeerha:lten oder .in einem Gene- Geschäftslführer von der Geschäftsf'ührung ent
sungs-, Erholungs- -oder Kurheim oder in einer hohen worden .oder 'als Gesellschafter -aus der 
Sonderkrankenanstalt untergebracht sind .oder Gesellschaf.t ausgeschieden ist;" 
Anspruch auf Ersatz der Pflegegebühren gerriäß 
§ 131 oder § 150 des Allgemeinen Sozialversiche- ~b) Im § 7 Albs. 1 Z. 5 ist der Ausdruck ,~bei 
rungsgesetzes einem Versicherungsträger gegen- den im § 2 AJbs. 1 Z. 1 und 2 genannten Per
ilber haber}, ferner Personen, die der Pflichtver- sonen" durch den Ausdruck ,~bei denim § 2 
sicherung in der Pensionsversicherung nach dem Abs. 1 Z. 1 Ibis 3 genanIl!ten Personen'" zu er
Notarversicherungsgesetz .19'72 unterliegen, für 'setzen. 
die Dauer der Pflichtversicherung;" 

2. a) § 6 A:bs. 1 Z.3 hat zu huten: 

,,3. IDei den im § 2 Abs. 1 Z. 3 genannten 
Gesellschaftern mi.t dem Tag der ErLangung einer 
die Pflichtv-ersicherung begründenden Berechti
gung durch die Gesellschaft, hei Bestellung des 
Gesellschafters einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung zum GeschäEtsführer mit dem Tag der 
Antraogstellung auf Eintragung des Geschäfts~ 
fühl,"ers in das Handelsregister, :bei Eintritt eines 

c) § 7 Abs. 2 Z. 3hat zu lauten: 
,,3 . .heiden im -§ 2 Albs. 1 Z. 3 genannten 

Gesellschaftern mit dem Letzten des Kalender
monates, indem die die Pflichtversicherung be
gründende Berechti.gunogder Gesellschaft erloschen 
ist rbzw. in dem die Eintragung des Widerrufes 
der Bestellung zum Geschäfts.führer im Handels
register beantragt worden ist Ibzw. in dem der 
Geschäftsführer von der Geschäftsführung ent
hoben worden oder als Gesellschafter aus der Ge
sellschaft ausgeschieden ist;" 
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2 93 ·der Beilagen 

d) § 7 Albs. 2 Z. 6 hat zu lauten: 

,,6. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit 
dem Letzten des Kalendermonates, in dem der 
Ausnahmegrund einotritt." 

4. a) Im § 10 Albs. 1 ist der Ausdruck "Die 
gemäß § 2: Pflichtversicherten" durch den Aus
druck "Die g,emäß § 2 und § 3 Abs. 1 Pflicht
versicherten" zu ersetzen. 

h) Im § 10 Ahs. 2 ist der Ausdruck "Pflicht
versicherte gemäß .§ 2" durch den Ausdruck 
"Pflichtv'ersicherte gemäß §, 2 und § 3 Albs. 1" 
zuersetz,en. 

5. Dem § 12 Ahs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Werden die Voraussetzungen für die Weiter
versicherung in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem oder ,einem anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist die Weiterversicherung nur in einer 
Pensionsversicherung zulässig, wohei es dem Ver
sicherten freis.teht, für welche der in Betracht 
IDommende'n P.ensionsversicherungen er sich ent
scheidet. " 

·6. Dem § 13 Albs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Werden die Vor.aussetzun'gen für die Höher
versicherun1g in mehreren Pensionsversicherungen 
nach diesem oder einem' anderen Bundesgesetz 
erfüllt, ist die Höherversicherung während eines 
Kalenderjahres nur in einer Pensionsversicherung 
zuläss~g, wobei es dem Versicherten fr.eisteht, für 
welche der in Betracht IDommenden Pensionsver~ 
sicherungen er sich entscheidet." 

7. a) § 25 Ahs. 2' hat zu buten: 

,,(2) Beitragsgrundlage ist der g,emäß A'bs. 1 
ermittelte Betrag, vervielf,acht mit dem Produkt 
aus der Richtzahl (§ 47) des Kalenderjahres, in 
das der Heitragsmonat (Albs. 10) fällt, und aus 
den Richtzahlen der Ibeiden vora,ngegangenen Ka
lenderjaIhre, gerundet auf volle Schilling." 

b) § 2'5 Albs. 4 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. im FaHe der Pfli~tversicherung in der Pen
sionsversicherung bei Witwen (Witwern), die den 
Betrieb des versicherten Bhegatten (der versicher
ten Ehegattin) .f'Ürtführen Ibzw. die gemäß § 115 
Abs. 4 ,Beiträge zur Pflich·tversicherung entrichten, 
die Einkünfte, die der verstorbene Ehegatte (die 
verstorbene Ehegattin) erzielt :ha.t." 

8. a) Im § 27 Albs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,10,5 v. H."durch den Ausdruck ,}11,0 v. H." 
zu ersetzen. 

b) Im § 2'7 Albs. 1 hat der zweite Satz zu ent
fallen. 

c) § 27 Albs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Ist jedoch in einem Kalendermonat auf Grund 

einer vonangegan'genen Beitragspflicht bereits ein 
Beitrag in der Krank,en- oder P.ensionsversich·e
rung nach diesem Bundeslgesetz zu entrichten, so 
beginnt -die Beitragspflicht in der Kranken- oder 
Pensionsversicherung erst mit dem nächsten 
Monatsersten. " 

9. Im § 33 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß des 
ersten Satzes durch einen Beistrich zu ersetzen; 
folgendes ist anzufügen: 

"inden Fällen des § 12 A:bs. 2 letzter Satz die 
sich aus § 127 aergebende Beitragsgrundlage." 

10. Nach§ 35 ist ein § 35 a mit nachstehendem 
Wor.daut einzufügen: 

"Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge zur Pen
sionsversicherung bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig-

keiten 

§ 35 a. (1) ülbt ein nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes in der Pen,sionsversicherung 
Pflich,tversicherter auch eine Erwel"lbstäügkeit aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nach dem AUgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz hegründet, so tritt die FäHigkeit der 
zur Pensionsversicherung na,eh diesem Bundes
gesetz zu entrichtenden Beiträge zl!r Pfl.ichtver
sicherung aibweichend von den Bestimmung'en des 
§ 35 Albs. 1 oder 2 erst mit Beginn des folgen
den Kalenderjahres ein, wenn der Versicherte dies 
beantra,gt und hiebei .glaubhaft macht, daß im 
Laufenden Kalenderjahr die Summe der aHgemei
nen Beitragsgrundlagen in der Pensionsversiche
rung nach dem AUgemeinen S'Üzialversich·erungs
gesetz den 360fachen Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in dieser Pensionsversicherung und die . 
Summe der Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 des 
AUgemeiruen lSozialversicherungsgesetzes) den 
60fachen Betrag der Höchstbeitragsgrundlage 
in dieser Pensiomversicherung err,eichen oder 
ubersteigen werden. 

,(2') Findet in einem Kalend·erjahr eine Ermitt
lung von Beitragsgrundla·gen nach § 127 a Albs. 1 
IlIicht statt, weil die durchschnittliche ,monatliche 
Beitra,gsgr\l1ndlage im Sinne des § 2'42 Albs. 2 
und 4 des AUgemeinen Soziahersicherungsgeset
zes den 35fachen Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in dieserPensionsversicherung erreicht 
oder übers,tiegen hat, so sind für dieses Kalender
jaihrBeiträ.ge zur Pensionsversicherung nach die
sem;Bundesgesetz nicht zu entrichten." 

11. § 66 Albs. 2 hat zu lauten.: 

,,(2) Das übergangsgdd (§ 164) kann nur. dann 
gepfändet werden, wenn nach den Umständen 
des Falles, inshesündere nach der Art der voll
streckbaren FOI'derung und der Höhe der zu 
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pfändenden Geldleis:tung, die Pfändung der Bil- AlLgemeinen Sozialversiroerungsgesetz als 'erwor
ligkeit entspricht.§ 4 Albs. 3 des Lohnpfändun.gs- ben. 
gesetzes gilt en ts,prechend." 

12. Im § 72 Albs. 5 harben der erste und zweite 
Satz zu lauten: 

"Die Pensionen und das übergangsgeld sind in 
der Regel im Welge der Postsparkasse zu zahlen. 
Gebü:hren für die Zustellung von Pensionen und 
von übergangsgeld sind vom Versicherungsträger 
zu zahlen." 

13. Im§ 76 Albs. 5 ist der Ausdruck ,,§. 77 
Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 77" zu ersetzen. 

14. Im§1:18 Albs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der Et. e durch einen Strichpunkt zu ersetzen; 
folgende lit. f ist anzufügen: 

"f) auf Beit6i,ge, die in den Fällen des § 35 a 
wegen Verletzung der Meldepflicht nach 
dem AHgemeinen Sozialversicherungslgesetz 
,nachzuzahlen waren, soweit diese Meld'e
pflicht anderen Personen als dem Versicher
ten seLbst obliegt." -, 

15.§ 120 Albs. 2 lit. a hat zu huten: 

"a) wenn der V'ersicherungsfalldie Folge eines 
Arlbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
(§§ 175 und 176 Ibzw. 177 des AHgemeinen 
Sozi,alversicherun,gsgesetzes) ist, der (die) 
bei einem in der Pension~yersicherung nach 
diesem üder einem anderen Bundesgesetz 
Pflichtversicherten oder bei einem nach § 19 
oder § 19 ades AUgemeinen So·zialversiche
rungsgesetzes selfustversicherten selbständig 
Erwerlbstätkgen eingetreten ist, oder" 

16. Nach§ :127 sind ein § 12'7 a und ein 
§ 127 b mit nachstehend'em Worthut einzufügen: 

"Beitragsgrundlagen bei gleichzeitiger Ausübung 

Erstattung von Beiträgen bei gleichzeitiger Aus
übung mehrerer versicherungspflichtiger Er

werbstätigkeiten 

§ 127 b. Cl) überschreitet in einem, Beitrags
monat die nach § 127 a A'bs. 1 ermittelte Beitrags
grundlage den 3.sfachen Betrag d~r Höchst'bei
tragsgrundlage in .der Pensionsversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozial'Versiroerungsgesetz, so 
sind dem V'ersicherten Beiträge nach Maßgarbe der 
A'bs.2 und 3 zu erstatten. 

(2') Der Versicherte kann Ibis 30. Juni ,eines 
jeden K,alenderjahres Ibeim Versicherungsträger 
nach ,diesem Bunde~gesetz den Antrag stellen, ihm 
di'e für Beitragsmonate des vorangegangenen 
Kalenderjahres von ihm entrichteten Beiträge zu 
erstatten, soweit sie auf den überschreitungsbe-
trag nach Abs.! enttallen. ' 

(3) SO'Weit dem Versicherten Beiträge nach 
I . 

Albs. 1 mangels AntragsteIlung nicht erstattet 
wurden, sind ihm bei Eintritt des Versicherungs
falles die von ihm entrichteten Beiträge, die gemäß 
Abs. 1 auf den Überschreitungs!betrag entfallen, 
zu erstatten." 

17. Im ,§ 13'2 Albs. 3 Z. -2 ist der Ausdruck 
,,im Sinne des § 133 Albs. 2" durch den Aus,druck 
"im Sinne des § 13<3 Albs. 3"zu ersetz,en. 

18. Im § B3 Albs. 3 ist der Ausdruck "als er
werbsunHhig im Sinne des Albs. 1 zweiter Satz" 
durch den Ausdruck "als erwerlbsunfähig im Sinne 
des Abs. 2" zu ersetzen. 

:19. Im § 19'4 Albs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,'gemäß§ 77 Albs. I 'bezugslbel'echtigten Personen" 
durch den Ausdruck "gemäß § 77 bezugsberech
tigtelll Personen" zu ersetzen:. 

mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätig- 2'0. Dem § 195 ist als Albs. 8 anzufügen: 
keiten 

,,{8) Auf.tragrgeher im Sinne ,des § 3 Z. 3 des 
§ 127 Q. (1) übt ein ,n(lch den Bestimmungen' Datenschutzgesetzes, 'BOBL Nr. 565/1978, ist hin

dieses !Bundesgesetzes in der Pensionsversicherung sichtlich der in d·en Albs. 4 his 7 genannten Auf
Pflichtversicherterauch eine iErwerhstäügkeit aus, galben stets die Hau.ptstelle des Versicherungs~ 
die die Pflichtversiroerung in der Pensionsver- ,trägers." 
sicherung nach dein AlLgemeinen Scizialversiche-
rungsgesetz Ibegründet, so ist die durchschnitt- 21. Im § 245 Einleitung ist der Ausdruck "im 
liche monatliche BeitragSlgrundla.ge im Sinne des Geschäftsjahr 1979" durch den Ausdruck "in den 
§ 242 Albs. 2 und 4 des Allgemeinen Sozialver- Geschäftsjahren 1979 und 1980" zu ersetzeri. 
sicherungs gesetzes um die Beitra.gs.grundlage nach 
diesem Bundesgesetz zu erhöhen. 

(2) Die nach Albs. 1 ,ermittelte Beitragsgrund
lage darf den 3Machen Betrag der Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversich·erung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicheru,ngsgesetz nicht über
steigen. 

(3) Ein B,eitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach dem Allgemeinen SoziaIversich·erungsgesetz 
und naclLdiesem BUJ?desgesetz im Sinnle des Abs. 1 
gilt nur in der Pensionsversicherung nach dem 

2 

ARTIKELH 

Übergangsbestimmungen 

(1) Personen, die a~ 31. Mai 1977 gemäß § 3 
Z. 6 des Gewerblichen Se1bständigeru-,Pens~ons
versicherungsgese:tzes in der an diesem Tag in Gel
tung gestandenen Fassung .oder die am 31. Mai 
1975 gemäß § 3 Z. 7 des Gewerlblichen Sel'bstän- . 
digen-Pensionsversicherungsgesetzes in der an. 
diesem Tag .in Geltung gestandenen f,assunlg vOn 
der Pflichtversicherung in der Pensionsv·ersiche-
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4 93 .der Beilagen 

rung aus,genommen waren, sind auf Antrag von des Gewe!1blichen 'Sdbständi,gen-Pensionsversi
der Pflichtversicherung in der Pensionsversiche- cherun'gsgesetzes bzw.des § 149 Abs. 8 des Ge
rung nachdem Gewerblich,en Sebbständigen-Pen- werblichen Sozi,alversicherungsgesetz'es sowie die 
sionsversicherungsogesetz bzw. nachdem Gewerb- Einführung und die Erhohung des Versicherungs
lichen Sozialversicherungsgesetz zu befe,eien, wenn wer,tes gemäß § 12 Albs. 2- .des Bauern-·Pensions
der Antrag bis 31. Dezember 1980 bei versich,erungsgesetzes Ibzw. des § 2'3 Abs. 2 des 
der Sozialversicherungsanst,alt der gewerblichen Bauern-Sozialversicherungsgesetzes ergeben. Der 
Wirtschaft gesteHt wird. Die Befreiung gilt rück- nach Art. II A:bs. 9' der 21. Novelle zum Gewerb
wirkend ab 1. Juni 1977 bzw. a).) 1. Juni 1975 lichen Se'tbständigen-'P,ensionsversicherungsgesetz, 
für die Dauer des Bes,tandes der Voraussetzungen BGiBl. Nr. 32/1973, weiter zu gewährende Betrag 
für die seinerzeitige Ausnahme von der Pflicht- an Ausgleichszulage mindert sich um j'enen Betrag, 
versicherung. um . .den eine !Ausgleichszulage bei einer solchen 

(2') Den von der Pflichtversicherung nach Abs. 1 Sachverihaltsänderung zum Zeitpunkt dieser 
Ibefreiten Personen 'sind die von ihnen für Zeit-' Sachverhaltsänderung zu mindern wäre, unabhän
räume nach ihrer Befreiung zur Pflichtversiche- gig davon,oIb eine solche Änderung einen Einfluß 
rung in der Gewerlblidlen Selbständ1gen-Pensions- auf die Aus,gleichszulage nach dem Sund der ge
versich'erungen<trichtetc11' Beiträge aufgewertet zu setzlichen Vorschriften zum 31. Dezemher 1972 
erstatten. Die Aufwer~ung ist mit den Aufwer- gehabt hätte. Für Zeiträume ab 'dem 1. Jänner 
tungsfaktoren (§ 47 des Gewerblichen Sozialver- 1977 ,gelten Erhöhungen der Einheitswerte nach 
sicherungsgesetzes) vorzunehmen, die im Jahre dem oAJbgalbenänderungsgesetz 197,6, BGBl. 
1980 für die Jahre fest:gesetzt sind, in denen di:e Nr. 143, jedenfalls als Änderung des maßgeblichen 
Beiträge entrichtet wurden. Mit der Ersattung der Sachverhaltes im' Sinne des Art. 11 Albs. 10 der 
Beiträge verlieren die zurückgelegten Versiche- 21. Novelle zum Gewerlblichen Selbständig,en
rungszeiten jeglich'e Wirksamkeit. Die Erstattung Pensionsversicherungsgesetz, 'BGBL Nr. 32/1973, 
vün Beiträgen ist ausgeschlossen, wenn aus der Ibzw. als Änderung der für die Zuerkennung der 
Versicherung vor der Geltendmachung der Er- Ausgleichszulage maßgebenden Saeh- und Rechts
stattung eil1!e Leistung aus einer gesetzlichen Pen- lage gemäß § 15,5 Albs. 3, ung·eachtet dessen, daß 
sionsversicherung ,gewährt würden ist und diese sie am 31. Dezember 197'2 keine Auswirkungen 
BeiträJge .auf Bestand Ibzw. Umfang dieses' Lei- auf die Ausgleichszulage gehalbt hätten und u'nab
stungsanspruches von Einfluß waren. häng1g davon, üb am 1. Jänner 1976 das Eigen-

tum am land{forst}wirtschaftlichen Betrieb noch 
AR TEKEL III bestanden hat. 

Schlußbestimmungen 

(1) Verordnungen des Bundesministers für so
ziale Verwaltung gemäß § 58 Albs. 3 Z. 1 des Ge
wel1blichen Sozialversicherung&gesetzes und des 
Bunde~ministers für Unterricht und Kunst gemäß 
§ 194 Albs. 2 des Geweriblichen Sozialversiche
rungsgesetzes können rückwirkend mit Wirksam
keit ah 1. Jänner 119'79 erlassen werden. 

(2) iSoweit nach den Bestimmungen des Ge
wet'hlichen Sozialversicherungsgesetzes Einheits
werte land(forst)wirtschaftlicher Betriebe heran
zuziehen Sind, sind hielbei Änderungen dieser Ein
heitswerte, die auf Grund des ,Bewerwngsände
rungsgesetzes 1979, BGBL Nr. 318, zum Haupt~ 
feststellungszeiopunkt 1. Jänner 1979 vorgenom
men werden, für die Zeit vonlern 1. Jänner 1981 
ruicht zu rberücksichügen. 

(3) Bei der A1nwen:dung der B.estimmung des 
Art. II A'bs. 10 erster Satz der 21. Novelle zum 
Gewerlbliclien Seirbstärudigen-iPensionsversich,e
rungsgesetz gelten für Zeiträume ab dem 1. Järi
ner 1973 als Änderungen des maßgeblichen Sach
verhaltes alle Sachverhaltsänderungen, die nach der 
jeweils aJb 1. Jänner 1973 ,geltenden Rechtslage 
einen Einfluß auf die Ausgleichszulage hewirken. 
Als derartige Änderungen des Sachverhaltes gelten 
jedoch .nicht Einkommen5erhöhungen, die sich aus
schließlich durch die Anwendung des ,§ 89 Ahs. 10 

ARTIKEL IV 
Inkrafttreten 

Dieses Bundes,gesetz tritt 'hinsichtlich der Be
stimmungen des Art. I Z. 2- lit. a und ob, 3 1it. a, 
bunde, 4, 7 Et. a, 8 lit.lb und 17 Ibis 19 rück
wirkend mit 1. Jänner '1979, hinsichtlich -aller 
übrigen B,estimmurugen am 1. Jänner 1980 in 
Kraft. 

Mit der 
hetraut: 

ARTlKEL V 
Vollziehung 

Vollzieh ung dieses Bundesgesetzes ist 

a) hinsichtlich der Bestimmungen ,des § 66 
Albs. 2' des Gewerhlichen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 11 der Bundesmil1!ister für soziale Ver
wa<1tung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Justiz; 

h) hinsichtlich der Bestimmup..gen des Art. III 
A,bs. 1, soweit ,es sich um die Erlassung 
einer Verordnung nach § 194 Abs. 2 des Ge
wel1blichen: Sozialversicherungsgesetzes han
delt, der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für sozi.ale v.erwaltung; 

c) hinsichtlich aller ü'briogen Bestimmungen 
der Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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93 ,der Beilagen 5 

Erläuterungen 

Das am 1. Jänner 1979 in Kraft getretene Ge
werbliche Sozialversicherungsgesetz hat alle 
Rechtsv-orschriften auf dem Gebiete der Kranken
und Pensionsversicherung der in der gewerblichen 
Wirtschaft sdbständig Erwerlbstätigen zu einem 
einzigen Gesetzeswerk zusammengefaßt, hi'ebei 
jedoch die damals in Geltung gestandene alte 
Rechtslage ubernommen. Eine Bereinigung an
h:ingiger Prolbleme ist daher mit dieser Kompila
tion nicht vor:genommen worden. Mit dem vor
liegenden NoveHenentwurf soll eine Lösung drin
gender Probleme nachgeholt werden. Im Mittel
punktdieses Vorhabens stehen jene Vorschläge, 
die eine Regelurug der Versicherung jener Person'en 
zum InhaI,t haben, die gleichzeitig mehrere Er
werlbstätigkeiten ausülben, welche die Versiche
rungspflicht in mehreren ,gesetzlichen Pensions
versicherungen begründen. 

Zu den in der Regierungs'V'orla,ge vorgesehenen 
finanziellen Maßnahmen wird bemerkt, daß sie 

I . 
vorwiegend der Entlastung des Bundeshaushaltes 
dienen. Bezüglich der finan'ziellen Auswirkun,gen 
wird auf die finanziellen Erläuterungen ver
WIesen. 

Zu den einzelnen Bestimmun,gen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1, 2 Ht. c, 3 lit. d, 5, 6, 7 lit. b, 9, 
10, 14 und 16 und Art. 11 Abs. 1 und 2 ~§§ 4 
Ahs. 3 Z. 2, 6 Ahs. 3 Z.6, 7 Ahs. 2 Z. 6,12 Abs; 2, 
13 Ahs. 1, 25 Abs. 4 Z. 2, 33 Abs. 1, 35 a, 118 
Ahs. 2, 127 a und 127 h): - \ 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 22. März 1979, Zl. G %, 110/78-114, festge
stC'llt, daß die Gesetzesbestimmungen des § 2 
Albs. 1 Z. 1 und des § 2 Albs. 2 Z. 1 GSPVG ver
fassungs,widrig waren (siehe auch die Kundma
chung BGBl. Nr. 2'20/1979). Zu diesem Ergehnis 
ist der Gerichtshof gelangt, weil er die Bestim
mungen über die '\T.ersicherungspflicht in der Ge
werblichen SeLbständigen-IPensionsversicherung 
und die damit im Zusammenhang stehenden Aus
nahmeregelungen als eine Einheit betrachtet hat. 
Damit hat das Pl'OIhlem der Mehrfachv'ersicherung 
bei gleichzeitiger Ausübung mehrerer Erwer'bs
tätigkeiten in den einzelnen gesetzlichen Pensions
versicherungen neuerlich Aktualität ,gewonnen. 
Eine Bereinigung des Pro'blems erscheint UffiSO 

dringender, als der Verfassungsgerichtshof schon 
vor einiger Zeit die gleichartig,en -Bestimmungen 
Ülber die Versicherungspflicht nach dem Gewerb-

lichen Sozialversicherungsgesetz in Prüfung ge
:z:ogen hat und das Erg(jbnis dieser verfassungs
rechtlichen ,Prüfung noch~n diesem Jahr zu er
wart,en ist. 

Das Bundesministerfum für soziale Verwaltung 
hat, seitdem der Verfassungsgerichtshof 'erstmals 
im Jahre 1974 -die Verfassungswidr~~keit einer 
Ausnahm(jbestimmung im GSPVG festgestellt 
hatte, diesemProablem besondere Aufmerksa'mkeit 
?;ugeweIl!det. Dieses BemÜlhen führte im Jahre 
1976 zu Lösungsv,orschlägen im Rahmen einer 
Rt1gierungsvorlage, die alber keine Ges·etzeskraft 
erlangt hatten. A'ber auch in der Folg.e hat es nicht 
an Versuchen gefehlt, einen We.g zu finden, der 
den Regeln des Verfassungsrechtes entspricht und 
andererseits auf die berechti,gten Anliegen der be
troffenen Versicherten Rücksicht nimmt. Schließ
lich hat der Bundesminister f'ür soziale Verwal
tung im Mai 1979 einen Ar'beitskreis einberufen, 
der aus Vertretern der in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen, der be
faßten Ministerien und der Sozial versicherungs
träger zusammengesetzt war unddesseq Aufgabe 
in einer ·eingehenden und sorgfälügen Erörterun,g 
aller einschlägigen Fragen Ibestand. In diesem Ar
beit~kreis wurde weitgehend Obereinstimmung 
darüber erzielt, V<:ln dem ,in den Ausnahmerege
lungen des GSVG und des BSVG zum Ausdruck 
gebrachten Grundsatz der Su'bsidiarität für den 
Bereich der Pensionsversicherung abzugehen und 
bei .gleichzeitiger AusÜlbung mehrerer Erwerlbs
tätigkeiten die PflichtverSlicherung in allen in 
Betracht kommenden gesetzlichen Pensionsversi
cherungen eintreten zu lassen, und zwar insoweit, 
als die Summe der in den einzelnen Erwer1bstätig
keiten erziehen Beitragsgrundla,gen einen der je
weils in Betracht kommenden Höchstheitrags
grundlage entsprechenden Betrag nicht übersteigt. 
Eine derartige Regelung entSipräche jenen Grund
sätzen, wie sie seit jeher schon innerhalb der ein
zelnen Pensionsversicherungen in Geltung stehen, 
und bietet dem Versicherten Gewähr dafür, daß 
der spätere Pensionsanspru.ch seinen Umfang nach 
ein Äquivalent fürd'ie gesamten im Aflbeits
leben 'erzielten Einkünfte darstellt. Im übrigen 
würde dieses VOl'h alb en dem Grundgedanken der 
Gleichwertigkeit und Gleichra'ngigkeit der ein
zelnen Pensionsversicherungen in bezug auf die 
Durchführung der Versi.cherung gerecht. Schließlich ' 
wurde im Zuge der Bera:tungen. nach einem Weg 
gesucht, der der VoHziehung die geringste Bela-
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stung .auferleg;t und in dem Härtefälle weitge
hend ausgeschlossen werd-enkönnen. 

In diesem Sinne ist der vorliegende Novellie
rungsvorschlag von der Absicht gekennzeichnet, 
die in den Beratungen des Arbeitskreises erzielten 
Ergebnisse zu realisieren. 

Der 'erste Schritt für die in Aussiclit genom
mene Maßnahme ist die Aufhebung aller in den 
Pensionsversicherungen nach dem GSVG und 
dem BSVG in Geltung stehenden Ausnahmebe
stimmungen für -den Fa,li einer gleichzeitigen 
Ausübung mehrerer Erwerhstätigkeiten, so daß 
bei Zutreffen dieser Voraussetzungen Pflichtver
sicherung in jeder der in Betracht kommenden 
Pensionsversicherungen und damit auch Beitrags
pflicht besteht, und zwar auch dann, wenn d-a
neben noch eine Beschäftigung in einem öffent
lich-rechtlichen oder unkündbaren privatre'cht
lichen Dienstverhältnis zu einer öffentlich-recht
lichen Körperschaft mit Anwartschaft auf Ruhe
oder Versorgungsgenuß bestehen sollte. 

Kernstück der Neuregelung bildet der Vor
schlage über eine starre Zuord·nungder gleichzei
tig in mehreren gesetzlichen Pensionsversicherun
gen erwonbenen Beitragsmonate zu e~ner einzigen 
Pensionsversicherung in der Reihenfolge ASVG
GSVG - BSVG, und zwar una;bhängig von der 
Höhe der BeitragsgrundLagen.Besteht daher 
gleichzeitig Versicherungspflicht nach dem ASVG 
und dem GSVG oder BSVG, so soll ein Ver
sicherungsmonat nur in der Pensionsversicherung 
nach dem ASVG erworben werden, auch wenn in 
der selbständigen Erwerbstätigkeit höhere Ein
künfte erzielt worden sind. In diesem Versiche
r,ungsmonat ist allerdings die Summe der Bei
tragsgrundlagen bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
nach dem ASVG zu berücksichtigen. 

übersteigt die Summe der Beitragsgrundliagen 
die Höchstbeitr:agsgrundlage jener für die Zu
ordnung in Betracht kommenden gesetzlichen 
Pensionwersicherung, so wird dem Versicherten 
die Möglichkeit eröffnet, die von ihm entrichte
ten, auf den Orberschreitungsbetrag entfallenden 
Beiträge zurückzufordern, sofern er bis 30. Juni 
des folgenden Kalenderjahres einen bezüglichen 
Antrag stellt. Zuständig ist der Versicherungs
träger jener gesetzlichen Pensionsversicherung, 
deren Beitragsgrundlagen nach der Zuordnungs
regel nicht zur Gänze Berücksichtigung gefunden 
haben. Unterläßt der Versicherte eine Antrag
steIlung, so werden ihm die auf den überschrei
tungsbetrag entJfaIlenden Beiträge nach Eintritt 
des Versicherungsfalles rückerstattet. 

Wenngleich im Rahmen der Beratungen des 
Arbeitskreises dieser Lösung letzten Endes . der. 
Vorzug gegeben wurde, so wäre doch . darauf 
hinzuweisen, daß die im Rahmen ,der Vollziehung 
anfallende Mehribe1astung nicht auf alle Versiche
rungsträg.er der in Betracht kommenden gesetz
lichen Pensionsversicherungen gleichmäßig ver
teilt wird. Die starre' Zuordnung· bringt es mit 

sich, daß die in Betracht komI)1enden Versiche
rungsträger nach dem ASVG mit Beitragsrücker
stattungen niemals, der Versicherungsträger nach 
dem BSVG in jedem Falle zum Zuge kommt. 

In der gegenständlichen Neuregelung findet 
auch das Bemühen Ausdruck, Härtefällen soweit 
wie möglich zu begegnen. In erster Linie sollen 
selbständig Erwet1bstätige, die glaubhaft machen, 
daß sie bereits auf Grund einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit Entgelt über der jeweiligen 
Höchstbeitragsgrundlage bez:iehen, zunächst keine 
Beiträge zu entrichten halben. Stellt sich nach Ab
lauf eines Ka~enderjahres heraus" daß die ur
sprüngliche Annahme den Tatsachen entspro~en 
hat, so soll in' diesen Fällen überhaupt eine Be
freiung von der Beitragspflicht eintreten. Diese 
im § 35 a vorgeschlagene Regelung kommt einem 
Verlangen der zuständigen \ gesetzlichen benuf
lichen Vertretung entgegen und verhindert es, 
daß der Versicherte zunächst Beiträge zu ent
richten hat, obgleich die hegründete Annahme 
gegeben ist, daß diese Beiträge später rückzuer
statten sind. Das Funktionieren dieser Bestim
mung wird allerdings in besonderem Maße von 
der Einhaltung insbesondere der im § 18 Ahs. 2 
vorgesehenen Meldepflichten abhängen, wenn 
etwa die versicherungspflichtige Beschäftigung 
nach dem ASVG beendet oder wenn . diese Be
schäftigung geringer entlohnt werden sollte. 

Zu dem im Entwurf enthaltenen Vorschlag, 
~us den angeführten Gründen die Fälligkeit der 
Beiträge hinausZlUschieben, hat der Hauptverband 
die Ansicht vertreten, daß einer Regehing der 
V,orzug zu geben wäre, die den Versicherungs
träger ermächtigt, ungeachtet der bestehenden 
Fälligkeit ,der Beiträge in den angeführten Fällen 
vom Beitragseinzug Abstand zu nehmen und für 
den Antl1ag eine Frist vorzusehen. Da eine Ver
wirklichung dieser Vorschläge weder eine Ver
einfachung für qie Vollziehung noch auch eine 
Erleichterung für den Versicherten brächte, er
sch-ien es angezeigt, bei der im versendeten Ent
wurf vorgeschlagenen Fassung zu !bleiben, zumal 
mit der Gesamtregelung Neuland betreten wird 
und ohnedies die Ergebnisse der praktischen An
wendung abzuwarten wären. 

Im Zusammenhang mit der Ne~.lfassungdes § 4 
Abs. 3 Z. 2 stehen die vorgeschlagenen Änderun
gen über Beginn und Ende der Pflichtversi<;herung 
bei Wegfall bzw. Eintritt eines Ausna:hmegruri
des (§§ 6 Abs. 3 Z.6 und 7 Abs. 2 Z. 6). 

Darüber hinaus war in den §§ 12 Abs. 2 und 13 
Abs. 1 vorzusehen, daß das Recht auf Weiterver
sicherung und auf Höherversicherung auf eine 
Pensionsversicherung beschränkt wird. 

Die im Art. II Ahs. 1 vorgesehene Befreiung 
von der Versichel"Ungspflicht in der Pensi()nsver~ 
sicherung überläßt es dem .freien Willen zur 
Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses bzw. 
zum Ausscheiden a.us der Pflichtversicherung in 
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der Pensionsversicherung jener Versicherten, die 
ursprünglich von der Versicherungspflicht nach 
dem GSPVG ausgenommen waren, später aber 
durch die Aufhebung der Ausnahmeregelung 
durch den Verfassungsgerichtshof von der 
Pflichtversicherung in der Gewerhlichen Se1b
ständigen-Pensionsversicherung erfaßt wurden. 
Sie hahen ihre seLbständige Erwerbstätigkeit noch 
unter der Geltung der Ausnahmegründe ~nd im 
Vertrauen auf das Bestehen dieser Aumahme be
gonnen. Die vorgesehene Rückerstattung der Bei
träge ist eine Folge der Befreiung. 

Albschließend sei noch darauf hingewiesen, daß 
die Subsidiarität im Verhältnis zur N otarversiche~ 
rung im Hinblick auf das weitgehend -anders ge
artete Beitrags- und' Leistungsrecht dieser Ver
sicherung, das umfangreich Sonderregelungen für 
einen verhältnismäßig geringen Personenkreis er
forderlich gemacht hätte, beibehalten wu~de. 

Zu Art. I Z. 2 lit. a und bund 3 lit. abis c 
(§§ 6 Abs. 1 Z. 3, Abs. 3 Z. 3, 7 Abs. 1 Z. 3, 
Z. 5 und Abs. 2 Z. 3): 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll be
züglich des Beginnes und des Endes der Pflicht
versicherung der zu Geschäftsführern bestellten 
Gesellschaftern einer Ges.m.b.H. eine Anglei
chungan die Regelungen über Beginn und Ende 
der Pflichtver~icherung von Gesellscha,ftern einer 
offenen Handelsgesellschaft und Kommanditge
sellschaft herbeigeführt werden. Darüber hinaus 
wäre auch auf jene Fälle Bedacht zu nehmen, in 
denen eine zum Geschäftsführer einer Ges.m.b.H. 
bestellte Person als Gesellschafter in die Gesell
schaft eintritt, weil in diesen Fällen eine Ein
tragung in das Handelsr~gister nicht vorgenom
men wird. Des weiteren 5011 dafür Sorge getragen 
werden, daß auch bei den zu Geschäftsführern 
einer Ges.m.h.H. bestellten Gesellschaftern die 
Pflichtversicherung mit dem Letzten eines Kalen
dermonates endet und überdies darauf Bedacht 
genommen werden, daß ah Endigungsgrund das 
Erlöschen der KammermitgliedschQJt der 
Ges.m.b.H. in Betracht kommen kann. 

Die Regelung des § 7 Abs. 1 Z. 5 über das 
Ende der Pflichtversicherung in der Krankenver
sicherung in· den Fällen des Eintrittes einer 
Pflichtversicherung durch Bezug einer Pension 
soll auch die im § 2 Abs. 1 Z. 3 genannten, zu 
Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer 
Ges.m.h.H. el'fassen. In diesem Umfang wird eine 
Änderung der Zitierung vorgeschlagen. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 10 Abs. 1 und'2)~ 

Mit dem v,orliegenden 1\nderungsvorschlag 
wird sichergesteHt, daiß auch Angehörige der im 
§ 3 Abs. 1 genannten Personengruppe der Pen
sionsbezieher eine Familienversicherung abschlie
ßen können. 

Zu Art. I Z. 7 lit. a und 8 Ut. b (§§ 25 Abs. 2 
und 27 Abs. 1 zweiter Satz): 

Zwecks einfach-crer administraciver(automa
tionsgerechter) BoorheitungSIOll eine Rundung der 
sich aus §. 25 Albs. 2 ergebenden Beitragsgrund
lage auf volle Schilling vorgesehen werden. 

Die Rundungsbestimmungeri des § 27 Abs. 1 
zweiter Satz, die durch das GSVGab 1. Jänner 
1979 eingeführt worden ist, soll im Sinne einer 
Anregung der SO'zi.alversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft wieder beseitigt werden, 
da die Programme des Versicherungsträgers dies
bez<üglich auf eine Rundung nicht abgestellt 
sind. 

Zu Art. I Z. 11 (§ 66 Abs. 2): 

;Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt
nis Vlom 18. Juni 1979, Zr1. G 11/79~8, § 66 Abs. 2 
GSVG - wie schon vorher die gleichlautende 
Bestimmung des § 98 a Abs. 2 ASVG ~ als ver
fassungswidrig aufgehoben. Eine dem verfassungs
rechtlichen Gleichheitsgebot entsprechende Neu
regelung des § 98 a Abs. 2 ASVG istim Entwurf 
einer 34. Novelle zum ASVG vorgeschlagen Wor
den, sodaß zur Begründung der vorliegenden 
Änderung auf die entsprechenden Erläuterungen 
dieses Novellenenrtw:urfes Bezug genommen wird. 

Zu Art. I Z. 12 (§ 72 Abs. 5): 

Die gegenständliche Änderung übernimmt die 
gleichartige, in der Regierungsvorlage einer 
34. Novelle zum ASVG vorgesehenen Änderung 
des § 104 kbs. 6 ASVG. 

Zu Art. I Z. 13 (§ 76 Abs. 5): 

Auch in Fällen des § 85 Abs. 2 kann ein be
reits gerttäß § 77 Abs. 2 ausgeza,hlter Kostenersatz 
als ungebührlich festgesteHt wel'den. Durch die 
Zitierung von § 77 allein wird sichergestellt, 
daß auch Zahlungs empfänger gemäß § 77 Abs. 2 
Zum Rückersatz herangezogen werden dürfen. 

Zu Art. I Z. 15 (§ 120 Abs. 2 Ht. a): 

-Bei der vorliegenden Änderung handelt es sich 
um eine Anpassung an die Fassung der gleich
artigen Bestimmung des § 235 Abs. 2 Et. a 
ASVG. Dies-e Anpassung ,ist im Zuge der' Be
seitigung der Sllbsidiaritä't ertörderlich geworden. 

Zu Art. I Z. 17 und 18 (§ 132 Ahs. 3 und§ 133 
Abs.3): 

Mit den beiden vorgeschlagenen Änderungen 
sollen Zitierungsfehler, die auf ein redaktiortelles 
Versehen zU!1Ückgehen, beseitigt werden. I 

Zu Art. I Z.19 (§ 194 Abs. 1): 

Das Recht, Kostenenä'tze zu beantragen, soll 
nrcht auf die im § 77 Abs. 1 bezeichneten Per-

93 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 9

www.parlament.gv.at



8 93 der Beilagen 

sonen beschränkt sein; es wäre vielmehr auch auf 
jene Personen auszudehnen, denen gemäß § 77 
Abs. 2 ein Anspruch auf Kostenersatz nach dem 
Tode des Versicherten unter den dort genannten 
Voraussetzungen zusteht. Mit der vorliegenden 
Änderung wird daher vorgeschlagen, die Anwen
dung der Bestimmung des § 77 zur Gänze 1m 
Bereich des Verfahrensrechtes herbeizuführen. 

Zu Art. I Z. 20 (§ 195 Abs. 8): 

Der gegenständliche Vorschlag, als Auftrag
geber' im Sinne des § 3 Z. 3 des Datenschutz
gesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, die Hauptstelle 
des Versicherungsträgers zu bestimmen, ent
spricht der gleichartigen Ergänzung des § 418 
~bs. 8 ASVG, ""ie sie in der Regierungsvorlage 
emer 34. Novelle zum ASVG vorgeschlagen 
wurde. 

Zu Art. III Abs. 1: 

Obgleich die Verordnungsermächtigung des 
§ 58 Abs. 3 Z. 1 und des § 194 Abs. 2 GSVG mit 
1. Jänner 1979 in Kraft getreten ist,. wurden 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine mit 
Rückwirkung auf den 1. Jänner 1979 vorgesehene 
Erlassung derartiger Verordnungen· geäußert. 
Diesen Bedenken soll mit dem vorliegenden 
Novellierungsvorschlag Rechnung getragen wer
den. 

Zu Art. III Abs. 2: 

Das Bewertungsänderungsgesetz 1979, BGBI. 
Nr. 318, enthält für -den Hauptfeststellungs
zeitpunkt 1. Jänner 1979 eine Erhöhung der 
Hektarsätze für' das landwirtschaftliche Ver
mögen und für dasWeiabauvermögen. Da die 
sich aus der Hektarsatzerhöhung ergebende be
scheidmäßige Feststellung im Einzelfall zu unter
schiedlichen Zeitpunkten erfolgen wird, wäre der 
Beginn der Auswirkungen für die Betroffenen 
dem Zufall überlassen. Der vorliegende Novellie
rungsvorschlag, diese Auswirkung~n für das Jahr 
1980 überhaupt auszus'chließen, verhindert diese 
negative Wirkung, zum al angenommen werden 
kann, daß die Neubewertung im Jahre 1980 ab
geschlossen werden wird. 

. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das 
Ergebnis der Hauptfeststellung mit 1981 auch 
in das Sozialversicherungsrecht Eingang finden 
muß, weil es auf Dauer nicht vertretbar wäre, 
hier mit anderen Einheitswerten zu arbeiten, als 
sie auf Grund der tatsächlichen Einschätzung fest
gestellt werden. 

Zu Art. IIIAbs. 3: 

Wie schon in der Begründung der Regierungs
vorl-age der 33. Novelle zum ASVG (1084 der 
Beilagen) dargelegt wurde, hat das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung mit Erlaß vom 
22. November 1976, Z1. 20233/5-1 a/76, aus ge-

führt, daß die generelle Erhöhung der landwirt
schaftlichen Einheitswerte gemäß Art. IV Z. 2 
des - Abgabenänderungsgesetzes 1976, BGBl. 
Nr. 143/1976, eine Änderung des Sachverhaltes 
im Sinne des § 292 Abs. 9 ASVG, § 89 Abs. 9 
GSPVG und § 85 Abs. 9 B-PVG darstellt. Die 
Pensionsversicherungsträger haben auf Grund die
ser Rechtsauffassung die Einkomme!]. aus 1and
(forst)wirtschaftlichen Betrieben neu berechnet 
und die nach Art. VI Abs. 30 der 29. Novelle 
zum ASVG, Art. II Abs. 9 der 21. Novelle zum 
GSPVG und Art. II Abs. 5 der 2. Novelle zum 
B-PVG weiter zu gewährende Ausgleichszulage 
ab 1. Jänner 1977 entsprechend vermindert. . 

Das Oberlandesgericht Wien hat sich in mehre
ren Urteilen dieser Rechtsauffassung nicht ange
schlossen und ausgesprochen, daß sich die im Ab
ga,benänderungsgesetz 1976 vorgesehene 1001 oige 
Erhöhung der Einheitswerte nicht auf die Höhe 
der weiter zu gewährenden Ausgleichszulage aus
wirkt. Um einer solchen der Absicht des Gesetz
gebers nicht entsprechenden Judikatur den Boden 
zu entziehen, wurde in die 33. Novelle zum 
ASVG in der Fassung des Soij,alrechts-Ände
rungsgesetzes 1978 eine Bestimmung folgenden 
Inhaltes aufgenommen (Art. XXI Abs. 9): 

,,(9) Bei der Anwendung der Bestimmungen 
des Art. VI Abs. 31 der 29. Novelle zum All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGB1.Nr. 31/ 
1973, sind für Zeiträume ab 1. Jänner 1977 Ein
heitswerte, die der Ermittlung des Nettoein
kommens des Pensionsberechtigten zugrunde ge
legt wurden, um 10 v. H. zu erhöhen." 

Gleichlautende Bestimmungen wurden auch für 
den Bereich der Gewerblichen Selhständigen-Pen
sionsversicherung und der Bauern-Pensionsver
sicherung aufgenommen. 

Durch die in Rede stehenden Regelungen wer
den allerdings nur die ~sogenannten geschützten 
Ausgleichszulagen erfaßt. Im Hinblick auf die 
Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien tritt das 
gleiche Problem auch bei den nicht geschützten 
Ausgleichszulagen auf, sodaß eine Ausdehnung 
der Regelung des Art. XXI Abs. 9 der 33. No
velle zum ASVG in der Fassung des Sozialrechts
Änderungsgesetzes 1978 sowie der analogen Rege
lungen im Bereich der Selhständigen-Pensionsver
sicherungen für die übrigen in Betracht kom
menden Ausgleichszulagen erforderlich ist. 

Auch ergab sich die Frage, ob die Regelung 
nur in den Fällen anzuwenden ist, in denen die 
Besitzübergabe nach dem 1. Jänner 1976 statt
gefunden, oder auch Fälle, in denen sie vor die
sem Zeitpunkt stattgefunden hat. Da sich über
dies herausstellte, daß die Vorgr.mgsweise der' 
Pensionsversicherungsträger nicht einheitlich ist, 
wurde die vorliegende, vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger vorge
schlagene Regelung in den Entwurf aufgenom
men. 
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Finanzielle Erläuterungen 

Das finanzielle Schwergewicht des vorliegenden I Die Rücklage für Jugendlichen- und Gesunden
Entwurfes liegt bei zwei Maßnahmen, die den I untersuchungen (§ 216 Albs. 3) wird Ende 1979 
Bundesvoranschlag (BVA) 1980 entlasten. In der I etwa 120 Mill. S betragen. Für das Jahr 1980 
Pflichtversicherung der Pensio!llsversicherung hat' kann daher dem Versicherungsträger nochmals die 
die Erhöhung des Beitragssatzes von 10,5 v. H. Bestreitung der Aufwendungen für Jugendlichen
auf 11,0 v. H. im Jahre 1980 Beitragsmehrein- und Gesundenuntersuchungen aus dieser Rück
nahmen von knapp 117 Mill. S zur Folge. Der lage zugemutet werden., 
Transfer von 2010 der Krankenversicherungsbei-
träge an die Pensionsversicherung wird 44 Mill. S 
betragen. 
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